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Mag. Gernot Blümel, MBA 

Bundesminister für Finanzen 

Johannesgasse 5, 1010 Wien 
Herrn Präsidenten  

des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2021-0.050.596  

Wien, 19. März 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5119/J vom 21. Jänner 2021 der 

Abgeordneten Edith Mühlberghuber, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1. bis 6.: 

Dem Bundesministerium für Finanzen liegen zu gegenständlicher Anfrage keine 

Informationen vor. 

Für die Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes ist jener Krankenversicherungsträger 

zuständig, bei dem Wochengeld bezogen wurde beziehungsweise bei dem man versichert 

(anspruchsberechtigt) ist oder zuletzt versichert (anspruchsberechtigt) war. Hat bisher 

keine Versicherung bestanden, ist die Österreichische Gesundheitskasse zuständig. 
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